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von Aktivitäten des Jugendklubs der FDJ, die auf Beschluß 
seiner Leitung durchgeführt werden, richten sich ihre Befug
nisse und ihr Rechtsschutz nach den dafür geltenden Rechts
vorschriften. Das gilt auch für ihre materielle Verantwort
lichkeit aus der Verletzung der von ihnen übernommenen 
Pflichten.

(5) Die Rechte und Pflichten der FDJ-Klubräte sowie der 
Mitglieder und Besucher der Jugendklubs der FDJ sollen 
durch eine Klubordnung geregelt werden, die der Bestä
tigung durch den Träger bzw. das übergeordnete Organ so
wie durch die zuständige Kreis- bzw. Stadtbezirksleitung der 
FDJ bedarf.

II.
Aufgaben und Verantwortung der örtlichen Räte 
für die Unterstützung der Jugendklubs der FDJ

§3
Koordinierung und Unterstützung 

der Jugendklubarbeit im Territorium
(1) Im Rahmen ihrer Aufgaben koordinieren und unter

stützen die örtlichen Räte auf der Grundlage des Gesetzes 
vom 4. Juli 1985 über die örtlichen Volksvertretungen in der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 18 S. 213) die 
Tätigkeit der Jugendklubs der FDJ. Sie ordnen deren Tätig
keit als Bestandteil der Jahreskulturpläne in die Gesamtpla
nung des Territoriums ein. Auf der Grundlage langfristiger 
Konzeptionen fördern die örtlichen Räte die Bildung von 
Jugendklubs der FDJ, unterstützen die Entwicklung ihrer 
kulturellen Leistungen und nehmen Einfluß auf die planmä
ßige Anleitung und Qualifizierung der Jugendklubfunktionäre 
sowie auf die Schaffung und Erhaltung der für die Jugend
klubarbeit erforderlichen materiell-technischen Basis. Zur Er
füllung dieser Aufgaben arbeiten die örtlichen Räte eng mit 
den Trägern und den zuständigen Leitungen der FDJ sowie 
den Leitungen der anderen gesellschaftlichen Organisatio
nen im Territorium zusammen, die Verantwortung für die 
Jugendklubarbeit tragen.

(2) In Vereinbarungen zwischen den örtlichen Räten und 
den im Territorium befindlichen Kombinaten und Betrieben, 
Genossenschaften sowie Einrichtungen sind deren kulturellen, 
materiellen, personellen und finanziellen Beiträge und Lei
stungen zur Entwicklung und Unterstützung der Jugendklub
arbeit im Territorium aufzunehmen.

- (3) Die im Territorium tätigen Jugendklubs der FDJ sind 
durch die Räte der Kreise, Abteilung Kultur, zu registrierend 
Mit der Registrierung erhalten die Klubs staatliche Anerken
nung. Die Registrierung der ehrenamtlich geleiteten Jugend
klubs der FDJ erfolgt mit Zustimmung ihrer Träger auf der 
Grundlage von An- bzw. Abmeldungen durch die Kreis- bzw. 
Stadtbezirksleitungen der FDJ. Hauptamtlich geleitete Ju
gendklubs der FDJ werden nach ihrer Bildung registriert.

§4
Anleitung und Qualifizierung

(1) Die Räte der Kreise, Abteilung Kultur, koordinieren im 
engen Zusammenwirken mit den Kreis- bzw. Stadtbezirkslei
tungen der FDJ die Maßnahmen zur Anleitung und Quali
fizierung der hauptamtlichen Jugendklubfunktionäre im Ter
ritorium und arbeiten mit den zuständigen Leitungen der 
FDJ eng bei der Gewinnung, Auswahl und Entwicklung ge
eigneter hauptamtlicher Jugendklubleiter und -mitarbeiter 
zusammen.

(2) Die Räte der Kreise, Abteilung Kultur, unterstützen 
die Leitungen der FDJ bei der politischen Anleitung der 
ehrenamtlichen Jugendklubfunktionäre und gewährleisten 
deren fachlich-methodische Anleitung und Weiterbildung, 
insbesondere mit der Durchführung von Bildungsprogram
men.

§5
Leistungs- und Aufwandsvergleich 
zwischen den Jugendklubs der FDJ

(1) Die Räte der Bezirke, Abteilung Kultur, organisieren 
gemeinsam mit den Bezirksleitungen der FDJ die Führung 
des Leistungs- und Aufwandsvergleichs zwischen den haupt
amtlich geleiteten Jugendklubs der FDJ im Bezirk. Dazu sind 
unter Berücksichtigung der Spezifik der beteiligten Klubs 
konkrete Kennziffern für die Abrechnung ihrer Leistungen 
und Fonds festzulegen.

(2) Die Räte der Kreise, Abteilung Kultur, unterstützen die 
Kreis- bzw. Stadtbezirksleitungen der FDJ bei der Führung 
des Leistungsvergleichs zwischen den ehrenamtlich geleiteten 
Jugendklubs der FDJ im Kreis. Dazu nehmen die Räte be
sonderen Einfluß auf die Vorbereitung und Durchführung 
beispielhafter Jugendklubveranstaltungen und attraktiver 
Klubaktivitäten und unterstützen die Verallgemeinerung der 
besten Erfahrungen.

III.

Ehrenamtlich geleitete Jugendklubs der FDJ

§ 6

Rechtliche Stellung
(1) Die ehrenamtlich geleiteten Jugendklubs der FDJ sind 

Kollektive ehrenamtlich tätiger Jugendlicher. Die Leitung 
dieser Klubs erfolgt durch die FDJ-Klubräte.

(2) Am Rechtsverkehr nehmen die ehrenamtlich geleiteten 
Jugendklubs der FDJ im Namen ihres Trägers teil.

(3) Bei der Gestaltung der zivilrechtlichen Beziehungen, 
die die Träger als Grundlage der Arbeit ihrer Jugendklubs 
der FDJ begründen, können sich die Träger von Mitgliedern 
der Jugendklubs der FDJ, insbesondere von den Mitgliedern 
der FDJ-Klubräte und von deren Vorsitzenden (nachfolgend 
Jugendklubleiter genannt), vertreten lassen. Die Vertretungs
vollmacht ist schriftlich zu erteilen.

§7
Aufgaben der Träger

(1) Die Träger von ehrenamtlich geleiteten Jugendklubs der 
FDJ schaffen planmäßig die erforderlichen Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Tätigkeit ihrer Jugendklubs. Sie treffen 
ihre kulturpolitischen, personellen, finanziellen und materiel
len Entscheidungen für die Klubarbeit in Abstimmung mit 
dem FDJ-Klubrat — soweit die Träger Kombinate, Betriebe, 
Genossenschaften oder Einrichtungen sind, mit der beim Trä
ger bestehenden FDJ-Leitung — und in Grundsatzfragten mit 
der zuständigen Kreis- bzw. Stadtbezirksleitung der FDJ. Die 
Maßnahmen der Träger zur Unterstützung ihrer Jugendklubs 
der FDJ sind in den betreffenden Plandokumenten, Jugend
förderungsplänen oder Jahreskulturplänen konkret und ab
rechenbar auszuweisen.

(2) Die Träger von ehrenamtlich geleiteten Jugendklubs 
der FDJ bestätigen in Abstimmung mit der zuständigen 
Kreis- bzw. Stadtbezirksleitung der FDJ und der beim Trä
ger bestehenden FDJ-Leitung die Jahresarbeits- und Finanz
pläne dieser Klubs.

(3) Den Trägern obliegt insbesondere die Unterstützung 
der Jugendklubleiter und der FDJ-Klubräte bei der Organi
sation ihrer Leitungstätigkeit in politisch-ideologischen Fra
gen, bei der Gewinnung und Entwicklung von Klubfunktio
nären sowie bei der Gewährleistung von Ordnung und Si
cherheit.

(4) Die Träger von ehrenamtlich geleiteten Jugendklubs 
der FDJ sichern unter aktiver Einbeziehung der Jugendli
chen die Schaffung, Einrichtung und Nutzung angemessener 
Räumlichkeiten für die Jugendklubarbeit der FDJ.


